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Das Aufgabengebiet der Abteilung.

ist festgelegt durch die Verordnung des Generalgouver- 
neurs für die besetzten polnischen Gebiete vom 16 
Mars 1940, V. Bl. d. GG2. Hr. 21, S. 106 über den*Auf- 
bau. der Schulverwaltuhg im Ge ne ralgouve mement (Schul- 
verwaltungsordnung0 Danach obliegt der Abteilung die 
Oberleitung der Schulyerwaltung im Distrikt und die 
obéré Schulaufsiçht - sowie die unmittelbare Aufsicht 
über die Einrichtungen des Volsbildungswesens ein - 
schlieBlich der Museenjjnd_Sammlungen. Mit Zustimmung 
der Abteilungen Innere Verwaltung und Einanzen entschei- 
det sie über Errichtung und Auflôsung von Schulen, Nach 
der angezogenen Verordnung..spll sie den Namen Schulab- - 
teilung führen; der Distriktschef hat aber besonders an- 
geordnet, daB sie ihren alten Namen, Abteilung Kultuxel- 
le Angelegenheiten beizubehalten habe, weil ihr Aufga- 
benbereich über das Schulwesen hinausgeht.



II.

Die Schulverwaltung und die Schulaufsicht in 
den Kreisen.

■
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Die Polen hatten den Schulverwaltungs-und 
aufsichtsapparat, wie es ihrer Grossmannssucht 
entsprach,stark aufgeblaht. In jedem Kreise war 
ein Schulinspektor und 2-3 Unterinspektoren vor- 
handen. Dieser Einsatz hat aber nicht verhindern 
konnen,dass sich ein grosser Teil der Kinder der 
allgemeinen Schulpflicht, die auch in Polen ge r 
setzlich festgelegt war, entzog und infolgedessen 
sehr viele Analphabeten heranwuchsen.

Durch die Deutsche Verwaltung sind die Krei
se zu Grosskreisen zusammengelegt worden. Die
heutigen Kreise umfassen z.T. 2-3 der frtlheren 
polnischen. So besteht beispielsweise der jetzi- 
ge Kreis Radom aus den fruheren Kreisen Radom und 
Kozienice, der jetzige Kreis Tomaszow aus Tomaszow
Rawa und Opoczno, der Kreis Jedrzejow aus Jedrzejow 
und Włoszczowa.

Trotz dieser Vergrdsserungen und trotz der 
besonderen Aufgaben,die in einem besetzten Gebiete 
anfallen,wird die kreisinstanzliche Schulverwaltung 
und aufsicht jetzt mit einem viel geringeren Per- 
sonalaufwand als früher erfolgreich durchgeführt.

Nach der Schulverwaltungsordnung vom 16.Marz 
194o werden am Sitz der Kreishauptleute (Stadthaupt 
leute) Kreisschulrâte eingesetzt,die deutsche 
Reichszugehorige Oder deutschen Volkszugehorige 
sein müssenjbei Bedarf kann die Schulabteilung im 
Amt des Distriktschefs dem Kreisschulrat zu seiner 
Unterstützung einen Oder mehrere Schulinspektoren 
beigeben,die auch Polen Oder Ukrainer sein kbnnen.
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Es sind nunmehr in jedem der lo Landkreise des 
Distrikts ein deutscher Kreisschulrat und je ein 
polnischer oder ukrainischer Schulonspektor(Unter - 
inspektor) vorhanden. Die Geschafte für die beiden 
kreisfr. Len Stâdte Radom und Tschenstochau versieht 
der Schulrat der Landkreise mit; für Tschenstochau. 
ist es der Schulrat in Radomsko. Dem Kreisschulrat 
in Radom ist ausserdem seit 15.Mai 194o ein Unter - 
inspektor für das Fachschulwesen beigegeben worden. 
Weil das Fachschulwesen stark gefordert werden soil, 
wird sich die Einsetzung von Fachschulinspektoren 
noch in etwa 5 Kreisen als notwendig erweisen.

Als der Berichterstatter die Leitung der Ab - 
teilung am lo.Februar 194o übernahm, waren noch 
6 Kreisschulamter mit Polen besetzt und 1 Kreis mit 
einem Reichsdeutschen, der nicht geeignet war,weil 
er garkeine Kenntnisse in der polnischen Sprache 
hatte. Weil die angeforderten Krafte aus dem Reiche 
bis jetzt ausblieben,wurden nunmehr aile, nicht 
ordnungsgemass besetzt gewesene Kreisschulratsstel- 
len von volksdeutschen Lehrern mit voiler deutsch- 
sprachiger Seminarausbildung versehen.

Ihre Beschâftigung w rd zunàchst als vertre- 
tungsweise bezeichnet. Ihre formelle Berufung durch 
die Abteilung Wissenschaft, Erziehung und Volks - 
bildung beim Amt des Generalgouverneurs in Krakau 
steht noch aus.
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Die deutschen Kreisschulrate haben Anweisung 
erhalten,die polnischen Unterinspektoren bis auf 
weiteres nur als administrative Hilfen zu benutzen, 
die Unterrichtsbesuche in den polnischen Schulen 
aber selbst auszuführen. Das scheint in einem ge - 
wissen Gegensatz zu Ziffer 2 des § 2 und zu Ziffer 
1 des § 8 der Schulverwaltungsordnung vom 16.Marz 
194o zu stehen,weil die Unterinspektoren am ange - 
gebenen Orte als Unterstützung fur die Schulauf- 
sicht der polnischen Oder ukrainischen Schulen ge- 
dacht sind. Dazu wàren folgende Überlegungen anzu- 
stellen:
1. ) Eine strenge Unterscheidung zwischen Schulver- 
waltung und Schulaufsicht làsst sich wohl iiberhaupt 
nicht machen. In vielen Fallen wird ein Aufsichts- 
ergebnis Grundlage Oder Voraussetzung fiir eine Ver
waltung smassnahme sein,in anderen wird die Durch- 
fiihrung einer Verwaltungsmassnahme eine Aufsichts- 
handlung auslosen miissen.
2. ) Der polnische Unterinspektor hat eine aus - 
reichende Beschàftigung, wenn er die Berechnung der 
Lehrergehalter besorgt, die ja nach dem Erlass vom 
25.4.4o-Fin.Wis. I060-I- jetzt in der Kreisinstanz 
liegt, wenn er das Unterstützungswesen fiir dienst - 
unfàhig werdende Lehrkrafte und fiir Lehrerwitwen 
bearbeitet, wenn er die technische Seite der Stunden 
plansgestaitung und dergleichen als Arbeitsgebiet 
zugewiesen bekommt und auch fur aussere Schulange- 
legenheiten,wie Instandhaltung der Gebaude und dgl. 
ein Aufsichtsrecht, verbunden mit Dienstreiserecht 
hat.



3.)  Dagegen kann ein polnischer Schulinspektor 
z.zt. keineswegs als geeignet angesehen werden, 
den Unterricht daraufhin zu revidieren,ob er den 
politischen Erfordernissen entspricht,die von uns 
an ihm gestellt werden. Jeder polnische Schulrat 
hat bisher im grosspolnischen und Chauvinistischen 
Sinne gearbeitet;-es kann keineswegs lei-shtglâubig 
angenommen werden,dass er nun plotzlich grossdeutsch 
und duldsam sein wird. Vielmehr ist nur das eine 
zu unterstellen, dass er sich pro deutsch tarnen 
und antideutsch " revidieren " wird.Er müsste kein 
Pole sein, wenn er das nicht sehr geschickt ver - 
stünde. . er je im Volkstumskampf gestanden hat-und 
der Berichterstatter tat es 12 Jahre lang in Polen- 
weiss wie das gemaoht wird,weiss auch wie's die 
Lehrer im Unterricht machen. Nur der deutsche 
Kreisschulrat ist zu Revisionen des Unterrichts 
der polnischen Schulen geeignet, und auch nur dann, 
wenn er es schon versteht, Oder wenn er dazu ange- 
leitet wird. Es kommt ja bei Revisionen nicht bloss 
darauf an, festzustellen,ob das Einmaleins und das 
ABC gekonnt wird,sondera vor allem darauf,Einblick 
in den politischen Geist der Schule zu gewinnen, 
Deswegen waren wir auch nach 1935 im Reich ja mit 
Recht der Meinung, dass nur wahre Nationalsozialis- 
ten in die Schulaufsicht gehorten. "Die Schule ist 
ein Politikum ", das hat schon Maria Theresia,die 
grosse Gegnerin des Preussenkônigs gesagt. Weil die 
Schule in einem besetzten Gebiet erst recht ein 
Politikum ist, deswegen muss die Unterrichtsrevi- 
sion unter allen Umstànden von zu-verlàssigen deut- 
schen Schulraten, die natürlich des Polnischen
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vollstàndig machtig sind, ausgeübt werden.So wird 
es auch dann bleiben müssen, wenn das Gebiet nicht 
mehr als "besetzt " bezeichnet wird.Ds kann gar 
keinem Zweifel unterliegen. Geeignete Menschen,die 
das konnen,gibt es genug. Polen werden erst dann 
mit Vorsicht zugelassen werden k(5nnen,wenn sie aus- 
reichend geschult worden sind.

. Die folgende Tabelle gibt im einz.elnen Aug -
kunft über
Schulraten:

die Besetzung der Kreise mit

1

deutschen

Lfd.Vorname und Alter Konf.Reichs - Datum Ausbildung Bisherige Tâtigkeit
Nr. Name oder d.-^inst.

Volks- a.Kreis-
•dtsch. Schulrat

194o
1 2 3 4 5 67 8

Viktor
R d u c h 51 kath. Volksd. 11.5. deutsch.Aus- l.)Lehrer an d, 

bildg.5^1as- 2-klas.dtsch.Volk
sen dtsch.Volks- schule i.Krame- 
schule,Dtsch. lau.igio-1914 
Lehrerseminar 2.)Lehrer a.d. 
Priskau,2.Prü- 7-stuf.dtsch. 
fg./Oberglogau Volkssch.in 
1512 Birkenhain,

1914-1922.
5.)Schulleit, 
d.7-stuf.dtsch 
V.Sch.i.Birken
hain 1927-54
4.)Schulleiter 
s.7-stuf.poln. 
Volkssch.in 
Denkow/Krs. 
Opatów 1934-40
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Lfd.
Nr.

Vo marne 
Name

und Alter Konf, Reichs- 
oder 
Volksd.

Datum
d.Ein- 
stellg. 
a.Krs.
Schulrat
194o

Ausbildung Bisherige
Tatigkeit

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Hugo
HassenrUck 35 ez. dtsch, 14.5. dtsch.Volks Kantor

h sch.Lehrer- 1923.24
seminar m. Chorleit.
dtsch.Unterrichtsl923-25 
spr. i.Lodach,prak.Lehrer
Prüfg.d.2.human . u.Kantor
Prüfg. 1925-40

3 Hermann
Sterlach 39 ev. dtsch. 6.3. staatl.dtsch. Volkssch.

Lehrerseminar Lehr.1924-
Lodsch,Hoher. 25 Stojews
Lehrkurse 1. ko,Leiter
Posen,Fremdspr. v.1925-28
poln.russ. dtsch.Sch. 

i .Ober. 
schlesien 
1928-32 i. 
Krs.Leslau» 1932-1939 1
Brygidow
Krs.W103ZCZ
owa. 1.10.39
-1.2.10 i.
Stojewsko

4. Ottokar 41 kath. V.dtsch. 28.2. 4 Kl.Volkssch. Krs.Hptm.i.
Stroff hbher Realsch. Tëcse ,Direkt,

2 Jah.Maschinen eig.Hdlsoh.
bau a.d.techn. u.Gymnasial 1-
Hochsch.Prag i.Alexandrow
Abitur a.d. t. Schull.i.
Lehrerbldg.Anst,.Lolow,Chooiw
i.Lodsch. Zawady,Krs.

Lask,Volkssch
Lehrer i.^iro 
cin,hielscho- 
witz,1.9*38 
n.Zarnow vers



5 Richard
Mittmann

6 Oskar
Otto

8.Ali
K ü h 1 e r 38

Lfd. wame * Alter Konf.Reichs- Datum d. Ausbildg, Bisherige Tâtig
Nr. oder Einsteelg. &eit

Volksd. a.Krs.
Schulrat

' 194o

41 ev. R,Dtsch. 4.3. 1913-16Prap.
inPleschen, 
1916-19 Semin. 
Schwerin,1922 
poln.Sprachprfg 
1930-31 Werk- 
lehr.Bildungs. 
Anst.i.Hildes
heim.1935 4- 
woch.Sport- 
kurs.i.Neu
strelitz.

38 ev. R.dtsch.

7 Bernhard 36 kath.R,dtsch
Koch

ev, R.dtsch.

14.5. dtsch.Knaben- 
sch.i.Litzmann' 
stadt,dtsch. 
staatl.Lehr.Se 
minar i.Litzm.

1.2.2o -15.4.20 
Stadtschuldienst 
i.Berlin,192o-26 
Schulleit.i.Le- 
witz-Hauland.
1.10.26-31.12.26 
Schull.i.Witten- 
berge/Elbe 1927-
28 Lehr .u.Schull
i.Urkro/Kr. Luo- 
kau 19 3-37
Lehrer i.Schlep
zig Krs.Lübben 
ab 1.7.37 Lehr.
i.Küstrin.

Lehr.i.Tomaszów 
1922-28 Lehr.u. 
Kantor i.Ciosny 
1928-38,Lehr.i.
Tomaszów 1938-4o

6.5. Lehr.Seminar Dolm.u.Kommunal-
1. Lehr.Prfg.1924 sachbearb.b.d.K.
2. " 1936Minder- hauptmmschft. 
heitsprfg.1926 Petrikau s.7.9. 
Werklehr.Prfg. 1939 - 1.5.1940 
1934

14.5. dtsch.Knabensch. 1923-25 Lehr.i. 
i .Lodsch,dtsch. Josehow,25-26 
Lehrerseminar i. dtsch.Lehr.a. 
Lodsch poln.Schule i.

Koluszki,1926-39 
Schulleit. a.d.
2-klas.dtsch.Sch
i.Katarzynow  
1939-40 Schull, 
i.Tomaszów 2o.4. 
-14.5.4o Seminar 
lehr.i.Petrikau

staatl.Lehr.Se


- 9 -

9 Josef
Muskalla 36 kath.

Io Theodor
Sonnenberg 36 ev. V.dtsch.

Lfd. 
Nr.

Vorname 
Name

u.Alter Konf.Reichs- Datumd. Ausbildg. Bisherige Tatig-
oder Einstellg.
Volksd. a.Krs.

Schulrat
1940“

1 2 3 45 6 7 8

R.dtsch.17.3. Lehrersem. 1924-25 b.d.Bank 
Befahig.z.Un-i.Gr.Strelitz 1925- 
terricht a 3o.4.25 poln.
poln.Volks- Sprachkurs.i.Neisse 
u^Mittelsch. 1925-34 staatl.

Minderheitssch. i. 
Hedwigstein OS 

f 1.4.34-31.7.34
staatl.Minderh.Sch. 
i.Markdorf 1.10.39 
Schlagetersch.i.

‘ Markdorf 19.1.40 i.
Radomsko.

12.3. dtsch.Volks- 
sch.i.Felic
janów 1918- 
2o Lehranst. 
f-Dtsch.i.d. 
Diaspora i.
Alt-Pschau/O

1925-39 Leit.ad. 
dtsch.Schule i. 
Teklin,23.1o.39 
kom.Krs.schulr.an- 
fangl.f.Rawa, j e t z t 
f.d.Krs.Tomaschow

1921-25 Dtsch.
Lehrerseminar
i.Lodz,1925 
Abitur 1929 2.
Lehrerexam.
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III.

Die deutsche Volksschule.

1.) Die Page zu polnischer Zeit.

Deutsche Schulen gab es in der Zeit der pol - 
nischen Republik im Distrikt Radom nicht. Hatten die 
Rolen schon im ehemals Preussischem Teilgebiet Ro - 
sen und Pommerellen es verstanden, einst blühen- 
de deutsche Schulwesen in einen Triimmerhaufen zu 
verwandeln.obwohl sie durch den sogenannten Minder- 
heiten-schutzvertrag vom 24.Juni 192o zur Erhaltung 
deutscher Schulen verpflichtet waren, so konnte 
nicht erwartet werden, dass sie in Kongresspolen, 
fur das eine solche Verpflichtung nicht bestand, ■ 
ein Interesse an der Erhaltung Oder gar der Er - 
richtung deutscher Volksschulen zeigen würden.Heuch- 
lerisch haben sie in ihre Verfassung vom lî.Mârz 
1921 den Artikel llo mit folgendem Wortlaut gesetzti 
"Die polnischen Burger, die zu nationalen,konfessio- 
nalen Oder sprachlichen Minderheiten gehdren, haben 
in gleicher Weise wie die anderen Bürger das Recht, 
zur Gründung,Beaufsichtigung und Verwaltung von WoHL 
tatigkeits-religiosen und sozialen Anstalten,Schu- __ 
len und anderen Erziehungsanstalten auf ihre eige- 
nen Kosten,sowie zum freien Gebr uch ihrer Sprache 
in diesem". Das stand aber eben nur auf dem Papier. 
Die deutschen Schulen,die von der deutschen Okkupa- 
tionsbehdrde im Weltkriege erriohtet worden waren, 
wurden nach dem Kriege sofort zerschlagen.

Der Berichterstatter hat in seinem Buche " Die deutsche 
Sohule im ehemals preussischem Teilgebiet Polens ",Verlag

ÏOa'n 1925’das p01ni30lie
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Auch die Kantorschulen,in denen anfanglich wenig- 
stens deutsch -sprachiger Religionsunterricht er- 
teilt werden durfte, wurden unter dem Druck des 
Renegaten Generalsuperintendenten Bursche bald 
zu Polonisierungsinstituten. Die braven deutschen 
Kantoren schildern heute unter Verwtinschungen 
ihres " Oberhirten " wie sie schikaniert wurden.

2.)  Der Beginn der neuen Zeit.

Viele Kantoren haben gleich nach dem Einzug 
der deutschen Truppen selbstandig damit begonnen, 
ausser ihrem Religionsunterricht auch Unterricht 
im Deutschen,im Rechnen,im Gesang usw. zu erteilen, 
also deutsche Schulen zu errichten.

In manchen Fallen haben auch militàrische und 
SS-Farmationen den Anstoss zur Eroffnung befehls- 
massiger deutscher Unterrichtsbetriebe gegeben.

Alle diese formlos entstandenen deutschen 
Unterrichtsbetriebe wurden von der zustandigen Ab- 
teilung des Distriktschefs erfasst,registriert und 
formell bestâtigt. Planvoll wird der Ausbau der 
alten und die Einrichtung neuer deutscher Volks- 
schulen betrieben.Im Monat Mai allein wurden wieder 
9 eroffnetj 25 sind noch in Vorbereitung und konnen 
eroffnet werden,sobaid die erforderlichen Lehrkraf- 
te gefunden worden sind. Die àusseren Vorbereitungoi 
fur Errichtung der Schulen besorgt der Referent 
der Abteilung Schulleiter Kappner.



- 12

3,.) Der Mangel an Lehrkraften

allein ist Schuld daran, dass noch nicht allé deut- 
schen schulpflichtigen Kinder in deutsche Volks - 
schulen zusammengefasst sind. Die Anforderung reichs 
deutscher Lehrkrafte ist bis jetzt trotz der An- 
strengungen der Abteilung Wissenschaft,Erziehung 
und Volksbildung beim Amt des Generalgouverneurs 
ohne Erfolg geblieben. Deshalb ist mit dereń Ein - 
verstandnis- nach anfanglichem Widerstande- die Eot 
qiassnahme eines sogenannten

Seminars fur volksdeutsche Schulhelfer 
in Petrikau beibehalten worden,das der Kreishaixpt- 
mann von Petrikau fur seinen Kreis eingerichtet hat 
te.Er hatte zunâchst seinen Sitz in Bełchatów und 
ist mit der Angliederung dieses Ortes an den Warthe- 
gau nach Petrikau verlegt worden. Bemerkenswert ist, 
dass die Kursisten.die nur eine 14tatige Ausbil- 
dung hatten,im Warthegau als Lehrkrhfte übernommen 
wurden,soweit sie in Orten bescjaftigt waren,die 
diesem Gau nachtraglich zufielen. Der erste der 
Kurse dauerte von 15 - 3o. 11.39 und hat 7 Krâfte 
vorbereitet,der zweite dauerte vom 1.-20.12.39 
und brachte 3 Krafte heraus.Der dritte Kursus be- 
gann am 3.1.4o und dauerte bis 26.Februar 194o,er 
bildete 4 Krâfte aus.Der vierte Kursus lâuft seit 
1.3.4o. und wird am l.Juli 194o .abgeschlossen,er 
umfasst 17 Teilnehmer. Dieser ist von der Abteilung 
Kulturelle Angelegenheiten planvoll eingerichtet 
worden.Dem zustàndigen Kreisschulrat wurde aufge - 
geben,für einen ordnugsmâssigen Stoffverteilungs- 
plan Sorge zu tragen, ailes überflüssige padago - 
gische Theoretisieren fortzulassen und die ge - 
samte Vorbereitung auf die Berufspraxis umzustellen.
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Dabei wurde vor allem auch erforderlich,die 
Teilnehmer erst noch einer elementaren Einführung 
in die deutsche Sprache zu unterziehen. Da sich 
der bisherige Hauptausbilder seiner Aufgabe nicht 
genügend erwachsen erwis,wurde der Leiter der 
deutschen Schule in Tomaszow,ein tüchtiger Lehrer 
mit voiler Ausbildung am ehemals deutschsprachigen 
Seminar in Lodcz als Hauptausbilder abgeordnet. 
Leider ist der vom Reich angeforderte Rektor als 
Leiter der Anstalt bisher ausgeblieben.Der Be - 
richterstatter hat den Kursus bis jetzt dreimal 
besucht und Vortrage und Lehrproben gehaltei\. Das 
Zóglingsmaterial kann - nârh hiesigen Masstaben ge- 
messen - als brauchbar an^esehen werden.-Bswurden 
bereits sieben davon aus dem Kursus herausgezogen 
und in deutsche Landschulen eingesetzt. Der Rest 
wird einer Abgangprüfung unterzogen werden» Es 
ist geplant, das Seminar nach Radom zu verlegen. 
Das kann voraussichtlich am 15.Juni geschehen,wenn 
das polnische Lyzeum,das nunmehr nach mancherlei 
Kampfen vom Militar freigegeben worden ist, aus - 
reichend hergerichtet ist. In diesem Gebaude soli 
dann auch die Radomer deutsche Volksschule unter - 
gebracht werden und als Übungsschule dienen. Das 
Seminar soli auch dann beibehalten werden,wenn keire 
neuen Lehrkrafte mehr ausgebildet zu werden brauchai 
die Laienkrafte,die schon in die Berufsarbeit ein- 
gestellt sind, sollen von Zeit zu Zeit zu Fort - 
bildungslehrgangen zusammengenommen werden. Das 
erste Mai soil das in den diesjàhrigen grossen 
Ferien geschehen.
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4») Die Fortbildung der deutschen Lehrkrâfte 

war auch bisher schon eine Hauptsorge der Ab - 
teilung.Big jetzt sind sàmtliche Lehrkrâfte einmal 
kreisweise zu einer Wochenendschulung zusammonge- 
fasst worden. Es wurden Lehrproben in Gramatik, 
Rechtschreibung,Lesestück-und Gedichtsbehandlung., 
Rechnen und Geschichte gehalten. Vortragc liber 
WeltanschauungjBerufsethos,Wehrerziehung, Peutoch- 
unterricht und deutsche Geschichte wurden darge- 
boten. Ein Kameradschaftsabend diente insbesondere 
der Pflege des nationalsozialistischen Liedgutes. 
Meistens leitet der Berichterstatter die Schulung 
selbst. Die Schulungen lagen auf folgenden Ter - 
minen:

in Betrikau am 27. and 28.April 194o
n Tomaszow » 5. " 5.Mai 194o
rt Radomsko u 7. " 8. " 194o
II Kielce ti 15. " 16. " L94o

Kreise Kielce, Jędrzejów,Opatów und Busko.
Am l.und 2.Juni 194o wird eine Wochenendschulung 
fur die Kreise Radom und Starachowice in Radom sein. 
Bur Die Zeit vom 1 - 15.Juli ist in Radom ein 
Schulungslager fur aile Laienlehrer des Distrikts 
vorbereitet.

5.)  Die Unterrichtsarbeit 
erfahrt durch diese Schulungen eine weacntliche 
Stiitze,ja sie sind geradezu eine Voraussctzung fir 
ihren Erfolg. Die Laienlehrer, zu denen auch aile 
Kantoren gehoren, sind in ihrer Haltung ausgezeiclu• 
net,gehd en haufig auch dem Selbstschutz in 
ftihrender Stellung an, haben aber keine aus - 
reichenden stofflichen und methodischen Kenntnisse.
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1/

Die meisten zeigen einen rührenden Eifer für ihre 
personliche Fortbildung. Auch bei den meisten voll- 
ausgebildefen volksdeutschen Lehrkraften fehlt die 
methodische Erkenntnis,dass ihre Unterrichtsweise 
anfangs so sein muss,als ob die Deutsch als Fremd- 
sprache vermittelten. Tatsachlich spricht ein hoher 
Prozentsatz der volksdeutschen Kinder nur ein paar 
Brocken Deutsch. Dazu kommt, dass weder die Zunge 
noch das Ohr ein Gefühl für die deutsche Lautwerturg 
hat. Das bisherige Sprachgefiihl ist eben polnisch 
bedingt. Um dem abzuhelfen, hat der Berichter - 
statter einen phonetischen Vorkursus,das soge - 
nannte lautliche Einmaleins, ausgearbeitet und je - 
dem deutschen Lehrer in die Hand gegeben. Die Leh
rer müssen danach,unabhangig von dem sonstigen Fort
gang des Unterrichts,planmassig tagliche tibungen 
treiben. Ein Stuck desMlautlichen Einmaleins" ist 
diesem Bericht als Anlage beigefügt. Ein wesent - 
licher Mangel fur die Unterrichtsarbeit war auch, 
dass anfangs gar keine Lernbücher,nicht einmal 
Fibeln und Lesebucher vorhanden waren. Das einzige 
Lesebuch war in den meisten , u andie biblische 
Geschichte. Die Abteilung hat deshalb 2 ooo Stuck 
Schlesierfibeln, 1 ooo Stück Reichslesebücher fürs 
2,Schuljahr und 5oo Reichslesebücher fürs dritte 
und vierte Schuljahr aus Mitteln ihres Etats go - 
kauft. Sie sind an die Schüler verteilt wordcn 
und werden je nach Vermogen bezahlt. Jugendzeit- 
schriften und Lfederbucher sind bestellt. Eine 
Rechtschreibelehrę,die die besonderen Verhaltnisse 
berücksichtigt, erwies sich gleichfalls als not- 
wendig. Der Berichterstatter hat sie au’ Grund



einer früheren Arbeit verfasst und in Halle in 
Bruck gegeben; sie wird in zwei Wochen erscheinen,

6. ) Die volksdeutschen Eltern,
die in vielen Fallen kaum deutsch konnen,sind 
eifrig darum besorgt, dass ihre deutsche Schule 
vorwàrtskommt. Sie haben sich oft verzweifelt ge- 
gen die Polonisierung gewàhrt; aber " die Kinder 
flossen unter der Hand ins polnische Meer ", so 
drückte sich ein Bauer aus und fügte hinzu: "Hoch 
2o Jahre spater, und es ware zu spat gewesenjder 
Führer kam zur rechten Zeit ". Wenn hier ein Kind 
in schlechtem Deutsch deklamiert: ” Ich glaube an 
Deutschland wie an Gott ", dann wird damit ein 
wirkliches Glaubensbekenntnis der Alten und der 
Jungen ausgesprochen.

7. ) Die nachstehende Übersicht a) gibt den jetzi- 
gen Stand der deutschen Volksschulen an.
Die Übersicht b) zeigt auf,wo noch deutsche Volks
schulen gegründet werden mtissen.

Zu Rubrik 7 sind folgende Erklarungen notig:
RdA bedeutet 

rer,
reichsdeutscher,ausgebildeter Leh

RdL bedeutet reichsdeutsche laienkraft
RdA i.R, n reichsdeutscher,ausgebildeter 

Lehrer im Ruhestand
VdA n volksdeutscher,ausgcbildeter 

Lehrer
VdL n volksdeutsche Laienkraft.
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Üb^rsicht a): vorhandene deutsche Schulen.

fd. K r e i s 
Nr.

II II II II 
O

 II II 
H

 
II II 

cf
- 

Il II II II II II

Lehrer- 
zahl

Kinderzahl Name des
Lehrer

Kennzeichn. 
d.Lehrers.

1 2 3 4 5 6 7

1 I 1 z a Gozdawa 1 < \ lo2 Eugen Kramer VdA

2 Hieronimów 1 14 Adalbert 
Falkowski

3 Starachowice 1 57 Oswald Hanke RdL

Jędrzejów Stojewsko 1 6o Gunther Rudolf VdL

5 Deutsch
Skałkę 1 2o Berth.Hansch VdL

6 Zabrodziu 1 ■16 Else Hansch VdL

7 Busko Hartfeld 1 59 Jul.Backer VdA
8 Busko 1 6 Frl.Hargesheimer VdA

9 Kielce ^ntonielow 1 12o Frl.Weiss VdL
10 Kielce 3 15o Lapp RdA i.R.

Frau Rommel VdL.

Frau Harrer VdL

11 Koru'kie
&

Borowa 1 13 Hans Dressel RdL
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LO: Kreis Ort Lehrer- 
zahl

Kinderz. Name d.
Lehrers

Kennzeichn.d.
Lehrers.

1 2 4 5 6 7

12 Opatów Luszyca
Mikołajów

1
1

12
5

Emil Marks
Kofnelia Schmidt

VdL.
VdA

43 Petrikau Petrikau. 1. Ludw.Bóring VdA
Volksch.I 2o5 2. Ant.Liemanski VdA

" II 17o 5. Karl Zado tt
4. Waldtr.Bürgel ti

5. Adele Schmidtke n

geb.Goldbeck
6. Erna Obermann it

7. Edith Büttner tf

8. Edm.Hub.Białecki ti

9. ^rich Laufersweiler VdL* lo. Erna M.Fuchs ft

11. Martha E.Fuchs tl

12. Arnold Jorckel tt

15. Erich Lange tl

14 Pe trj,kau Sulajow 1 29 Leokadia Schmidt VdL
15 Polichno 1 2o Mamske VdA
16 Moszczenica 1 45 Poltzoch 11

17 Leonow 1 52 Manske VdL
18 Lubiaszow 1 28 Frl.Niewiadomski tl

19 Banielow 1 67 Grunwald tt
2o Spinałow 1 92 Groger 11

21 Gąski 1 24 Turek 9

22 Klementynow 5 86 Scholer VdA
Ehrentraut VdL
Hertel ri

25 Włodzimierzowi 25 Schmidt ti

24 Pawłów -
Skolny 1 4o Rosenau ti

25 Budy-
Porajskie 1 44 Parznesitza ti

2.6 Rehfeld 1 4o Rybak ti

27 Gieski 1 44 Sneikus VdA
58 Niechcice 1 53 Zühlke VdL
29 Kamocin 2 loo Zühlke VdA

Freier VdL
5o Jarosty 1 57 Scharman VdA
51 Moszczê 1 32 Arndt II
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Lfd. Kreis Ort Lehrer- Kinder- Name d.Lehrers Kennzeichig
Nro zahl zahl d.Lehrers

1 2 3’45 6 7

32 Radom Przewóz Stary 1 44 Rudolf Kaut VdL
33 Zarzecze 1 36 Gottlieb Kohls II

34 Leockadiew 2 65 Gerhard Greger tt

Eduard Both n
35 Polesie 1 42 Teofil Luzius tt

36 Wolka Tyzynska 1 34 Olga Missol ii

37 Władysławów 1 42 Julius Pfau ri
38 Janów 1 24 Emanuel Nickel ii

39 Błonie 1 49 Alex.Seiler tl

4o Trablice 1 43 Edmund Kirsch tl

41 Chinow 1 55 Fr.Wilh.Fege tt

W2 Holendry 1 25 Philipp Weiss tl

43 Kuźmińskie
44 Pionki 14
45 Karolin 1 31 Albin Arndt tl

46 Ketarbice 1 4o Helena Znajkus
47 Radom 4 8o Eugenie Kujat VdA

Gisela Bohme RdL
Emilie Pfeiffer VdL
Frau Topf RdA

48 Godow 1 6o Karl Adamietz VdA
49 Janischpol 1 18 Margarethe Loose VdL

5o Radomsko Radomsko 3 95 August Rzepka VdA
Felix Komor fl

Ludwig Komor tt

51 Dziepolo 2 67 Botho Schmechel II

Ludwig Schmechel tl

*c>2 Przybyszów 1 28 Sigismund ” lluch tl

Feliksów 1 6o Adolf Blumke II

54 Kr ery 1 45 Ansgar Blumke It

55 Bogusławów 1 67 Sonnenberg tl

56 Błonie 1 14 Frau Hineburg II

57 Teodorow 1 Heinrich Klobstein VdL
58 Antoniów 1 Selma Hoppe tt
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Lfd 
Nr.

. K r e i s 0 r t Lehrer- Kinder-Name d'Lehr6rs Kennzeich.
f.d.Lehr.zahl zahl

1 2 5 4 5 6 7

59 Tomaschow Rawa 1 6o Richard Lange VdL
6o Teklin 1 62 Guse It

61 Brzow 1 65 Julius Stiller II

62 Helenow 1 65 Oskar Gocht II

65 Swinickierz 1 4o Rudolf Klemm II

64 Stanisławów St 1 28 Mel Schumann II

65 Wykno 1 52 Sam.Richert 11

66 Lipianki 1 54 Masem,Goltz VdA
67 Albertów 1 54 Hassenrück II

68 Ciosny 1 66 Wilhelm Marks II

69 Zakowice 1 46 Paul Jess II

7o Katarzynow 1 98 Wutke Karl it

71 Sepno 1 57 Bruno Fuchs u
72 Leosin 1 56 Heinrich Lehmann VdL

♦ 75 Tomaschow 9 559 Julia Golnik VdA
Oberlander II

Ern.Gallert VdL
Art.Richert II

Theodor Hoft VdA
Oskar Otto 11

Osterlinger II

Paul Süssmann
1 Stelle unbesetzt

II

74 Celestynów 1 52 Otto Lehmann VdL
75 Ludwików 1 55 Sigismund Guse 11

76 Tschenstochau Tschenstoch. 5 222 Dr.Kuhberg RdA
Fri.Toth VdA
Laczynski VdL
Kamann "
Fri.Domagałski
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Übers.icht b) :

Lfd; ‘ ='""'=’="
Nra K r e i

Noch zu errichtende Schulen

X V î II 
s 0 r t •/ r-Kinder-

zahl (Name d.Lehrers)

1 2 3 4 5

1 I 1 z a Policzna 14
Wąchock 12

2 Jędrzejów Wÿmyslow 14
Jedrze jow 15

3 Kielce Karolinow 24
Łopuszno 11
Eustachow 53

4 Petrikau Wola Wiaderna 18
Zofiówka 12
Groscimowice 15
Oprezezow 17

5 Radom
Wlodzimierzow 23
Kowala 14
Zakowice 16
Magnuszew 14

- Luczynow 45
6 Radomsko Borowa 28

Michalopol 19
7 Toœaschow Strzelce 17

Mniszków 13
Błogie 14
Kamień 22
Skorkowka 
kęsisko

15
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IV.

Deutsche hóhere Schulen 

hat es zur Zeit der polnischen Republik nicht ge- 
geben,obwohl sie nach den Bestimmungen der pol - 
nischen Verfassung auf privater Basis môglich ge- 
wesen waren. Die Versuche der starken deutschen 
Minderheiten in Petrikau und Tomaszow,ein deutsches 
Gymnasium zu gründen,sind erfolglos geblieben.Nach 
dem Zusammenbruch des polnischen Staates wurden die 
volksdeutschen Schüler des Petrikauer polnischen 
Gymnasiums auf Betreiben des Kreishauptmanns in 
einem deutschen ‘'Rumpfgymnasium" gesammelt.Es wurde 
Anfang Februar in Betrieb genommen. Von den 5 Lehr- 
kraften waren 2 Polen.Die Zahl der Schüler betragt 8

Nach einer Revision der Anstalt durch den Be- 
richterstatter am 27.April,wurde beschlossen,die 
Anstalt nach Tomaszow zu verlegen. Dort sind 146 
deutsche Gymnasiasten vorhanden. Als Leiter und 
Organisator der Anstalt wurde mit Wirkung vom 
l.Mai 194o der reichsdeutsche Studienrat Dr.
V/ i e g a n d bestimmt,der bis dahin die Geschafte 
eines kom.Kreisschulrates in Petrikau versah. Er 
hat am 16.Mai ein Tomaschower Rumpfgymnasium mit 
3 Lehrkraften ins Leben gerufen. Vom l.Juni ab 
werden die Petrikauer und Tomaschower Schüler ge- 
meinsam in Tomaschow unterrichtet werden.Die 3 
deutschen Lehrkrâfte aus Petrikau werden nach 
Tomaschow übersiedeln.Die Abteilung wird ausser- 
dem noch eine Lehrkiraft entsenden,die z.Zt. an der 
deutschen Volksschule in Radom beschaftigt ist.Mit 
der Postverwaltung ist über die Einrichtung eines 
Schüleromnibusverkehrs zwischen Petrikau und Toma
schow verhandelt worden.

gesammelt.Es


Fur 7 Zbglinge wird Anfang Oktober mit Zustimmung 
der Abteilung Wissenschaft, Erziehung und Volks- 
bildung im Amt des Generalgouverneurs die Abi- 
turientenprüfung abgehalten werden,falls sie nicht 
in eine andere Oberschule übersiedeln

Am 1.September 194o wird der Unterrichtsbetrieb 
in Tomaschow als voile deutsche Oberschule erôffnet 
werden» Fur die auswartigen Schüler ist ein Schü- 
lerheim vorgesehen. Die Mittel dafür sind nach Rück- 
sprache des Berichterstatters in der Abteilung Wis
senschaf t, Erziehung und Volksbildung und der Ab - 
teilung Finanzen im Amt des Generalgouverneurs in 
den Haushaltsplan aufgenommen worden.

Vo

Die polnischen Volksschulen

waren nach Zahl und Organisationsstand viel zu sehr 
aufgeblaht. Die Folen hatten den Ehrgeiz im "Plane 
ihres Schulnetzes" moglichst viel hochorganisierte 
Volksschulen,dohoSchulen mit vielen Klassen zu haben 
Sie legten deshalb viele kleinere Schulen zu mehr- 
klassigen Schulen zusammen. Die Grundlage fur das 
"Schulnetz" war das Gesetz vcm 17»Februar 1922 betr. 
Gründung und Unterhaltung von offentlichen Volks
schulen. Zu Artikel 4 desselben ist unter Ziffer 2 
gesagt: Der Bezirk (obwod szkolny ) umfasst eine 
moglichst hohe Zahl von schulpflichtigen Kindern, 
aber nicht mehr als 6oo. Diese Bestimmungen wurden 
erganzt durch das Gesetz vom 11.3.1932 über den 
Schulaufbau ( Osustro szkolnictwa ): In diesem 
heisst es im Art.ll Abs.2:"Im Programm der Volks- 
schule unterscheidet man 3 Programmstufen."
Die I.Progr»-Stufe umfasst den elementaren Bereich 
der Allgemeinbildungo
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Die IIaProgr.-Stufe ist die Erweiterung u.Ver - 
tiefung der ersten State.Die III.State soil ausser- 
dem den Schuler in volkischer,bürgerlicher und 
wirtschaftlicher Hinsicht vorbereiten.

In organisât.Hinsicht unterscheidet man nach 
Art.12 3 Arten von Schulen namlich:Schulen I. II.
u.III.Grades.

"Eine Schale I.Grades ist die,welche die I.Progr.- 
Stufe realisiert; ausserdem die wichtigsten Bestand- 
teile der II.u.Ill.Progr.-State.
Eine Schale II.Grades realisiert die I.u.II.Pr.- 
Stufe u.die wichtigsten Bestandteile der Ill.Pr.- 
Stufe.
Eine Schule III.Grades realisiert allé 3 Pr.-Stu- 
fen in vollem Umfange./P. 2/ Die Schule IlI.Gr.re - 
alisiert die I.Pr.-Stufe in den ersten vier Schul- 
jahren,die II.Pr.-State im 5.u.6.Schuljahr,die III. 
Pr.-State im 7.bzw.8.Schuljahr".
Ausftihrungsbestimmungen,dazu sind enthalten in der 
Verordnung des Kultusministers vom 22.Juli 1937 
über Umfyenennung der offentlichen Schulen. Darin 
ist folgendes gesagt:
" § 1. Die bisherigen Bezeichnungen der offentl. 
Schulen: 1,2,3,4,5,u.6kl Volksschulen werden mit 
dem 15.Nov.1937 durch folg.BezJichnungen ersetzt: 
offentl.Volksschulen I. II.u.Ill.Grades.Im Zusammen- 
hang damit werden die aufsteigenden Abteilungen mit 
"Klassen" u.die parallelen Klassen mit "Abteilun
gen" bezeichnet.
§ 2. Die Umbenennung geschieht nach folgend.Grund- 
satzen:
offentl.Volksschulen mit einem Oder zwei Lehrern 

u.4 Klassen,von denen die I.u.II.einjahrig,die III. 
zweij.u.d.IV.3jahrig sind,werden in Schulen I.Grades 
umbenannt.
Schulen mit 3 bzw.4 Lehrern u.5 einjahr.Klassen, 
sowie einer Vl.zweij.- in Schulen II.Grades. 
Schulen mit nicht weniger als fünf Lehrernu.7 ein- 
jahr.Klassen - in Schulen III.Grades.
Diese Verordnung trat mit dem Tage ihrer Veroff nt- 
lichung in Kraft.
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Besonders zu bemerken ist der merkwtirdige Ehrgeiz 
der Polen, in den oberen Klassen der Volksschulen 
Franzósisch oder Deutsch zu lehren.

Dem aufgeblâhten Organisationsstand entsprach 
eine viel zu hohe Anzahl von Lehrern.Da die allege- 
meine Schulpflicht aber nicht durchgefiihrt wurde, 
rechneten die schulpflichtigen Kinder zwar für den 
Organisationsstand der Schulelund die Zahl der Lehr
er, waren aber im Unterricht nicht anzutreffen. Die 
Lehrer fuhrten ein bequêmes Leben und waren im 
übrigen durchschnittlich marxistisch eingestellt, 
sodass sich das Regime Pilsudski genotigt sah,das 
Verbandshaus des grossten polnischen Lehrerverbandes 
des Związek Naueu.Szkol Powszechnyk(Z„N.S.P.) zu be- 
schlagnahmen und die Leitung einer o. undlichen &on- 
trolle zu unterziehen. Das Doppelverdienertum in 
der Lehrerschaft war gang und gabe.An einer Schule 
waren oft auch die Frau und die Tóchter als Lehr- 
krâfte tâtig,und zwar als sogenannte Kontraktlehr- 
krafte,also nicht als Beamte.

Diesen ungesunden Zustanden wurde dadurch ein 
Endebereitet,dass nur 2/3 der bisherigen polnischen 
Lehrerschaft wieder beschâftigt wurden.Die Auswahl 
wurde nach sozislen und politischen Gesichtspunkten 
getroffen.Nicht wieder beschâftigt wurden allé 
Doppelverdiener,wie z.B.die obenbezeichneten Lehrer- 
frauen und Lehrertbchter,sowie die Lehrer, die Ge - 
schaftsinhaber Oder Bauernhofbesitzer waren.Nicht 
wieder beschâftigt wurden ferner die Krafte,deren 
bisherige Haltung nach volksdeutschen und anderen 
Zeugnissen keine Gewâhr fur einwandfreies Benehmen 
zu bieten schienen.Im übrigen wurden verh.Lehrkrâfte 

z*?
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gegenüber den unverheirateten bevorzugt. Diese 
von sozialer G-erechtigkeit getragenen Massnah- 
men wird die polnische Lehrerschaft noch einmal 
als eine notwendige Sâuberungsaktion ihres Be - 
rufstandes ansehen. Die WUederbeschaftigung der 
polnischen Lehrer - es ware- verfehlt, von einer 
Abbauaktion zu sprechen - ist mit dem I.3.1940 
abgeschlossen worden»

X

Per 1, Marz 194o ist der Stichtag fur die Stabi- 
lisierung des polnischen lehrerbestandes im 
Distrikt Radom,,

Die Anderungen nach diesem Stichtagp sind 
als normale Bewegung in einem vollkommen geord- 
neten Verwaltungsapparat anzusehen. In diesem 
Rahmen sind bis zum l.Mai 4 Ne e ins tellunè. ? , 
5 Entlassungen und 4 Todesfalle erfolgt.

Die nahhstehende Tabelle gibt eine Über - 
sicht Uber den polnischen Lehrerbestand vom 1.8,39, 
1.2.1940,1,3.1940 und vom 1.5.1940, sowie tiber die 
Zahl der zum lo3.194o von der Wiederbeschâftigung 
ausgeschlossenen Lehrer»



Wiederbeschaftigte poln. Lehrer im Distrikt Ràdom

Kreis Stand 
am 1.8 
1939

Stand
. am 1.2.

1940

Zahl der nicht 
wiederbeschâf- 
tigten Lehrer

Stand 
am 1.3

1940

Stand am
. 1.5.1940

1. Busko 648 ' 648 273 375 387
2. Ilza 490 471 155 316 316
3. Jedrzejow — 488 142 346 346
4. Kielce• - • — 520 100 420 418
5. Końskie 364 364 107 257 257
6. Opatów — 864 270 594 594
7. Petrikau — 486 186 300 318
8. Radom, Stadt 186 177 59 118 118
9. Radomsko — 512 154 358 353

10. Tomaschow 442 471 146 325 325
11. Tschenstochau. — 237 70 167 167
12. Radom,Land-? 

kreis 845 813 262 551 565

6051 1924 4127 4163



Trotz des Ausschlusses ven 1600 Lehrer von der Wiederbeschâf-

tigung gibt es nach unserer genauen Statistik noch 47 polni-

sche Schulen mehr als rim Schuljahr 1930/31? fiir das die einzi- 

ge staatliche polnische Statistik vorhanden ist. Ja, im Kreise 

Kielce ist sogar heute noch die Zahl der polnischen Lehrer urn 20 

hóher als im Schuljahr 1930/31.

Nach der polnischen Schulstatistik von 1930/31 wren im 

Distrikt Radom 1796 polnische Volksschulen mit 5766 polni

schen Lehrern und 326.335 Schiilern vorhanden.

Nach unserer Statistik gibt es 1940 mit dem 1„ Mai als 

Stichtag im District Radom 1843 Schulen mit 4166 Lehrern und 

277.683 Schiilern.

Die Zahl der polnischen Schulen ist im Jahre 1940 um

48052 kleiner als 1930. Das ist eine durch den Krieg hervor-

gerufene naùiirliche r2at Bâche» DEÆ’oh divisa

rlrmsre Borechtigung fiir die Nichtwiederbeschâftigung von 1924 

polnischen Lehrern gegeben.

Fiir die Kreise im einzelnen ergibt sich bei einer Gegen-

Uberstellung des Zahlenmaterials von 1930 und 1940 folgendes

Bild:

Kreis

Busko 1930 169 28, 272 451

1940 197 22. 289 387

+28 -5. 983 -164
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K r e i s poln.Schulen polu. Schiller poln. Lehrer.

Ilza 193o 142 21.824 332
194o 151 31.973 316

+ 9 + 10.149 -16

Jedr ej o;7 1930 2c2 2n.622 5o7
194o 18o 29.170 346

-22 - 452 -261

Kielce 193o 151 26.824 4oo
194o

1 1 i 1 ! ł H t cn 1 00 i 1 ! 1 1 1 1 i

42.354 42o

+17 +15.530 +2o

Końskie 1930 115 23.849 378
194o 101 22.932 257

-14

1 
1

1 
1
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1

1 
1
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1

1 r- 
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1
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1

1 
1 

f 
1

1 
1

1 
4

-121

Opaeow 193o 218 40.846 640
1940 218 -- 594

< -46

Petrikau 193o 118 19.683 361
1940 I06 21.023 318

-12 +1.34O -43



Kreis poln. Schulen poln. Schiller polno Lehrer

Badom Land 1930 312 38.589 600
1940 335 32.377 565

+23 -6.212 -35

Radomsko 1930 171 24#264 437
1940 189 32.377 353

+13 +8.113 -74

Tomaschow 1930 252 38.019 691
1940 259 42.221 325

+7 +4.202 -266

Radom St„ 1930 O* 9.372 194
1940

8 u u u Il H u ii u ll ii 1

7.686 118

-7 -1.686 -76

Tschensto-
chau 1930 23 14.071 246

■«■.■■ni wm i?'1 Ł^Ł

1940 23 12.368 167

-1.703

i i ii

i 
« ii 

W
 

|| ii « u ii ii i u « j ll

... i der Gesamtzahl der poln.Lehrer sind 124 Ukraiz^er enthalten, die 
an polnischen Schulen unterrichten. Ukrainische Schulen gibt es im 

Badom nicht;
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Samtliche polnische Schulen sind gemeindeweise und 
kreisweise mit alien erforderlichen Angaben erfasst 
w.rden. Dieses unfangreiche statistische Material 
beizufügen,wurde den Rahmen dieses Berichts uber- 
steigen. Als Beispiel wird die Erfassung des Krei- 

2/ ses Detrikau ais Anlage 2 beigegeben.

Hierbei darf bemerkt werden,dass der Distrikt 
Radom den anderen Distrikten gegenuber in einer 
schwierigen Lage war» Es standen keine Schulakten 
und auch keine Beamten eines Kuratoriums zur Ver - 
fügung. Der Distrikt Radom setzt sich aus Gebiets- 
tei n zusammen,die früher zu den Kuratorien Kra
kau und Warschau gehorten. Eine zweitâtige- per
so- liche Bemühung des Beriohterstatters in Krakau, 
an die Akten heranzukommen war vergeblich; auch 
heute ist das Material noch nicht hier.Von Warschau 
ist es angekommen.Inzwischen war die Materie at r 
bereits auf direktem Wege erfasst worden. Es sind 
2.000 Eragebogen ausgeschickt worden.Ein Muster da- 

3/ von ist diesem Berichte als Anlage 3 beigefügt.Für 
jede einzelne Gemeinde (polnische gmina) wurde ein 
Fragebogen ausgefüllt.

Das Material fur einen Vergleich mit dem frlhe- 
ren Stands wurde dem stat.Werk des "Szkoły Rzecy pos
politej Polskiej w roku szkolnym 193o/31" entnommen, 
dass 1933 vom polnischen Ministerium für Religion 
und óffentliche Aufklarung herausgebracht wurde.Für 
die Statistik hat Mgr.Walter,der in der Abtlg-be- 
schaftigt ist,bescnders fleissig gearbeitet.

Erne neue Statistik für den Stichtag l.Sept.4o 
ist vorbereitet,um für den Beginn des ncuen Schul- 
jahres eine re Grundlage zu schaffen. Disse wird 
aller Wahrscheinlichkeit nach in Bezug auf die 
Schülerzahl ein ganz neues Bild ergeben.
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4/

Wie die Schulakten,so fehlt auch jede Art von 
Lehrerakten.Um dafiir eine Grundlage zu schaffen, 
sind ca.6.000 Fragebogen nach dem Muster in An- 
lage 4 herausgegeben worden.

VI.

Das Fachschulwesen
war in Polen sehr manigfaltig gestaltet.Es gab 
einfache 3 monatige Kurse fur irgendein Handwerk; 
Es gab aber auch Schneiderinnengymnasien. Ein 
"Gymnasium" fur Schneiderinnen passt ganz in das 
sonstige Bild der polnischen Nation,die mehr schei- 
nen wollte als sie war.

Zu den Fachschulen gehorten auch die Handels- 
schulen.Es waren folgenden Sohuleinrichtungen die- 
ser Art vorhanden;
1J Die vierjahrige Handelsschule / Szkoła Handlowa. 
Diese wurde von Schülern und Schulerinnen nach Be- 
endigung des 14» Lebensjahres und Abgang von der 
Volksschule besucht.

Wâhrend der Schulzeit erhielten die Schiller in 
den Ferien praktische Ausbildung in einem kaufman- 
nischen Betriebe und zwar im Laden,im Lager,in der 
Buchhalterei Oder sonstwie im Kontor.Nach Ihrem Ab- 
gange konnte n die Schiller als Verkâufer,Lageristen, 
Buchhalter und Korrespondenten angestellt werden 
Oder machten sich selbststandig.

Aus einigen Iiandelsschulen war ein Übergang 
in eine Handelsakademie moglich. In diesen wurde 
der. Unterricht im letzten Schuljahr besonders fur 
diesen Übergang zugeschnitten.
2.) das sechsjâhrige Handelsgymnasium. 
In dieses wurden 12jahrige Kinder aus der 6.liasse 
der Volksschule aufgenommen.

gestaltet.Es
schulen.Es
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Die Schiller der hóheren Klassen mussten ebenfalls 
im praktischen kaufmânnischen Berufe tâtig sein»Sie 
mussten beim Abschluss eine Nachweisung liber eine 
mehrmonatige praktische Betâtigung vorlegen. Die 
Abgangsprüfung des Handelsgymnasiums gait ais Abi- 
tur / Handelsabitur/ und berechtigte zum Besuch der 
Handelshochschule, z.B. der Wyzsza Szkoła Handlowa 
in Posen und Krakau Oder der Wyzsza Szkoła dla 
Handlu Zagranicznego in Lemberg.

Die Posener und Krakauer Handelsschulen gaben 
ein Abschlusszeugnis/ Swiadectow Ukończenia/, die 
Lemberger verlieh den Titel "Mgr.Nauk Handlowyh’

Die Absolventen konnten - je nach ihrer be- 
reits erfolgten Spezialausbildung - entweder Handels 
schullehrer Oder hdhere Angestellte in kaufmannische11 
Betrieben, in einer Bank Oder im staatlichen und 
kommunalen Pinanzwesen werden, Auch der Eintntt 
in die aktive Offizierslaufbahn war moglich»

Die Unterhaltungstrager der Fachschulen waren 
ganz verschieden: eine Privatperson,ein Verein,eine 
Gemeinde,ein Kreis Oder der Staat.

Die Lehrstoffe aller Privatschulen umfassten 
ausser den Fachern,die zur eigentlichen Berufsaus-- 
bildung gehorten, auch allgemeine Fâcher,insbesond&» 
re viel Religion, polnische Sprache und Literatur, 
Geschichte und Géographie,aber auch Naturkunde, 
Mathematik und Fremdsprachee

Uber die zukünftige Gestaltung des Fachschul- 
wesens sind bis jetzt keinerlei Bestimmungen von 
der zustândigen Abteilung des Amtes des General- 
gouverneurs herausgegeben worden.
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Gelegentlich von Be spre changer. ist nur sine allgemeine Richt- 
lini o g?.geben worden <■ die zunaohst auch als ausreichend ange— 
sehen werden kann: es soli ailes so bleibon, wie es war, nur 
die allgemeinbildenden Fâcher sollen ausgeschieden werdenc 
Handelsschulen so.L3.en nor sparsam eroffnet werden; insbeson— 
dere soil verhindert werden, daB die Handelsschulen getarnt 
als allgemeinbi.ldende Gyanasien wieder erscheineno

Es muBten wehrer Antrage auf Umxvandlung geschlossener 
Gymnasien in Handelsschulen abgewiesen werdeno Wiedererüffr.ot 
wu_ . ;n unter Beschrënkung auf die reine Berufsausbildung 
4 Harr.s/1;.^h'Cen. namlich in Radom, Starachowice, Kielce "nd 
Opatów,,

Als Beispiel für einen Stundenplan sei Opatów angeführt:

L e h r f a c h e r
X
4

Kia s s e n

WochenstundenOrganisation u.Technik des Handels
II
4

III
4

TV
4

Warenkunde r •4* 3 n

Buchfu.hr ung — 2 3 3 !»

Kaufmânnisches Rechnen 3 3 2 2 !»

Sténographié — — — 3 !»

Schreibwaschine —* -- — 1 !!

Polnische Handelskorrospondenz 1 1 1 1 »!

Nicht genehmigt warden folgende Wünsche der Antr-gsteller
nach allgcmein bildenden Fachem:

Lehrfacher K 1 a s s e n
1 II III IV

Religion 2 2 2. 2 Wochenstunden
Deutsch unci Franzos.isch
mit Korrespondenz 4 4 4* 4 ”

Buchfu.hr
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L_ _e _h j* f ache r K las s e j..
I II III IV

Polnisch 4 4 4 4 Wochenstunden
Naturkunda 3 2 2 2 "
Mathematik 2 2 2 ”

Als besondere Berufsschule ist ein Kindergartnerinnenseminar 
in Ostrowiec, Kreis Opatów genehmigt worden„

Die bisherige Erfassung des Fachschulwesens ergibt folgen— 
des G-esamtbild fur den Distrikt:

cA

Kreis Lfd,
Nr.

Ort Art der Schule

Busko 1 Busko Handels-und Gewerbeschule
2 Pancanow Gewerbeschule
3 Starachowice Fach-und Fortbildungsschule 

(Schlosserei ,GieBerei, Fraserei, 
Dreherei)

Jędrzejów 4 Słupia Landwirtschaftliche Berufsschule
Kielce 5 Kielce Handelsschule

6 Ił SchneiderinnenSchule
7 Suchedniów Schneiderinnenschule
8 Skarzysko-Kam .Handelsschule--und Gewerbeschule
9 Ostrowiec Handelsschule

10 t! Metallurgische Fabrikschule
11. Ił Kinde rgar tne rinne nseminar
12 Sandomierz Landwirtschaftliche Madchen- 

schule
li Mokoszyn Weibliche Wirtschaftsschule
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Kreis lfdp
Nr. Ort Art der Schale

i ZâXLÜSâil 14 Petrikau Handelschale
15 ?? Technisęhe Fachschule far
16 HandwerkerWitów Węibliehe Hauswirtschaftsschale

i Radomsko 17 Radomsko Hq ushaltsschule
| Radom 18 Badom Mechanische Schale

19 n Strafîenbaaschule
20 ÎÎ

Handwerker- und Gewerbeschule
2?. łf

Fachfortbildungsschule
■ 22 w Bauschule

23 •ł Schneiderinnenschule
24 tf Handelsschale
25 Zwoleń Landwirtschaftliche Schule

Tschensto-
2.6 Wacyn Ackerbauschule

1 chau 27 Tschenstochau WeibJ.iche Berafschule

Schulen. dereń Inbetriebsetzung weiter fortgesetzt isto
K r e i s

■ Wf^Mwijtowwwntiil Lfd.Nr< Ort Art der Schule
; Busko 1 Chmielnik Handelsschule

2 Stopnica Hande1sschule
Kielce 3 Kielce Schmiedeschule

B 4 5! Schlosserschule
n Handwe.rkschule

6 Landwirtschaftliche Schule
i Busko 7 Wcfthadlo Landwirtschaftliche Fachschule
Biza 8 Chawlowice Landwirtschaftliche Fachschule

9 Solec Landwirtschaftliche Berufsschule



Lfd0
Nr « 0 r t

10 Dobyszyce
... n

Rawa
12 Radzice

T.'r.rt* —Tf •
IschhIwesen soli

Art der Schale

xt Landwirtschaftliohs Fachsohule 
ïtandwi rtschaftlichs Fachschule
Landw. Fach..end Fortbildungsschule

nach niiindlich gegebenen Richtlinien 
besonàers gûfbrdert werden. Es liegen noch eine Anz'a? 1 Planun- 
gen ver, so beispielsweise fur eine groÊe landwirtschaftliche 
Schule mat Internat und Wirtschaftsbetrieb von 60 Morgen in 
Witow, Kreis Petrikau u.a.m.

Die erforderliche IntensivitèVt fiir die Hebung des Fach- 
Bprufs- und Fortbildungswesens kann aber erst einsetzen, wenn 
die Abteilung den Sachbearbe.it er erhiilt, der seit Februar ange- 
forr ert istc.

711

Die polnischen Kindergarten

sind- oin Gebiet, das noch keineswegs geklart ist. Es ist rwar ein 
Kirdergartiierinnenseminar genohmigt werden. jedoch ist n^ch 
nient klar, ob polnische Kindergarten eroffnet Oder sohon boste-- 
hende bolbehalten werden sollen, Von *qer Krakauer Zentralinst-nz 
1st diese Fr^ge, soweit hier bekarmt geworden ist™ noch nicht 
angeschnitten worden,, Die Kindergarten des Distrikts Radom sind 
noch nicht erfaût worden. Das ist aber eine der dringendsten .Auf- 
gabenc Die Kindergarten sind im Volkstujaskamjfe in gemischtn^tio- 
nalen Gebioten ein wesentliches Kampfmittel. In einem besetz.tem 
Gebiete sind sie es zweifellos auch, zur? -nindesten sclenge., als 
nicht feststeht, wie lange und rie weit der Besetzungszustand

Sachbearbe.it
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aunmindestens Solange, als nicht fsststeht; wie lange und wie 

weit der Besetzungszusta.nd beibehalten v/erden soli, Dei’ Bericht- 

erstatter neigt deshalb dazu, allé polnischeił Kindergarten zu 

schlieBen, Diese Prage wird aber zu gegebner Zoit dor zustan

digen Abteilung im .mt des Gener-’lgouverneurs zur Entscheidung 

vorgelegt v/erden. In bezug auf de ut sc he Kindergart en bcsteht 

keine Unklarheit. Grundsatzlich gehôrt in jeden deutschen Schul- 

ort auch ein deutscher Kindergarten. Beider konnten die Kreis- 

schulrate diese generelle Anordnung nur erst in 3. kalle durch- 

führen, weil es hierzulande keine Pcsonen gibt; die '’Is Vinder- 

gartnennnen eingesetzt werden konntcne Kielce hot einen Kinder

garten o

VIII

Das Privatschulwcscn und der Privatunterricht

sind durch Verordnung des Gene mlgouve meurs gerogelt.

liir die Privatschulen gilt die Verordnung vcm 12.April 1940 

uber die Privatschulen im Generalgouvemoment (Privatschulord- 

nung),Verord.-Bl.GGP Nr.26jS.134» Durch diese ist nnch § 2 den 

Distriktschefs das Itecht erteilt worden, die ’ Teiterfuhxung von 

privaten Volksschulen sowio von privoten gcworblichen und land- 

wirtschaftlichen Fach- und Berufsschnlen, die s.oit dem 1. Septem

ber bestehen, untor bostimmten Vor-’.ussetzungon zu genehmigen.Im 

iibrigen konnen nach § 1 Privatschulen jeder Yrt nur mit Genehmi- 

gupg der Abteilung Uissenschaft, Erziehung und Volksbildtmg im 

Amt des Gene r al;.ouve meurs weitergefiihrt, wiedor oroffnot,
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orrichtet, eingestellt und aufgelost werden. Tin mi t 
ist dor §5 dor Vorordnung Uber das Schulwesen im 
Gene ralgouvo mement vom 31.0ktobor 1939, dor d*s Hecht 
der Genehmigung von Privatschulen den Distriktschefs 
zusprach, aufier Kraft gosetzt. Im Bistrikt lladom gab 
es 4 private Volksschulen, Dioso sind schon ver dom 
Jlrsoheinen dor Verordnung vom 12,4.1940 in offent- 
liche Schulon umgowandolt worden.
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Unter den 2? Fach-und Berufsschulen sind 5 private, 
die seit dem 10901939 bestehen0

Für die Regelung des Privatunterrichts gilt
die Verordnung uber den Privatunterricht im General- 
gouvernement vom 23 ;April 194o0

Der Privatunterricht verdient - wie die Kinder
garten- erhohte Aufmerksamkeit;denn erfahrungsgemass 
wird er oft zu politischen Nebenzwecken missbraucht, 
Dei Kreisschulrate des Digfrikts Radom haben des
halb folgende Anweisung erhalten:

”Die Kreisschulrate müssen sich angelegen sein 
la 'sen,den Privatunterricht durch überraschende Be-

(

suche daraufhin zu prüfen,ob er ohne politische Neten 
absichten erteilt wird0 Vor Erteilung des Unter- 
richtserlaubnisscheines ist gemâfî Ziffer 2 des § 2 
der oben angezogenen Verordnung eine genaue Prü- 
fung des Antragstellers vorzunehmeno Es ist ferner 
in geeigneter Weise im Kreisgebiet bekannt zu ge- 
ben, dass etwa schon laufender Privatunterricht an- 
meldepflichtig ist»"

Für die Ausstellung eines Unterrichtserlaubnis- 
scheines sollen die Schulrate eine Verwaltungsge- 
bühr von 6 zl,erheben<>Diese Festsetzung ist in der 
letzten Besprechung der Abteilungsleiter der Schul- 
abteilungen der Distriktschefs in c^er Abteilung für 
Wissenschaft,Erziehung und Volksbildung im Amt des 
Generalgouverneurs erfolgt»

Damit erne Einheitlichkeit in der 4u tel un 
der Unterrichtserlaubnisscheine erreicht wird, is i 
den Kreisschulrâten des Digtrikts das folgende Mus
ter vorgeschrieben worden?



Der Kreisschulrat 
beim Kreishauptmann 
in................... .............

Datum

An
Herrn,
Frau ..................................
Fraulein

in .........................................

Unterrichtserlaubnisschein fiir Privatunterricht.

Auf Grund der Verordnung des Herrn General- 
gouverneurs vom 23.April 194o,Verordnungsblatt GGP. 
ïïr.33,S.16o,erteile ich Ihnen die Genehmigung fiir 
Privatunterricht in dem Fache - den Fachem
9Q9999QV9<>999999999991i9t199f9999999999999999999999

Diese Genehmigung gilt fiir ein Jahr und ist 
jederzeit widerruflich.

Beim Fortzug in einen anderen Kreis muss der 
Unterrichtserlaubnisschein dem zustandigen Kreis- 
schulrat zur Weitergenehmigung vorgelegt werden.

«
Eine Zusammenfassung mehrerer Schiiler in einer 

Unterrichtsgruppe ist nicht gestattet.

Der Inhaber des Unterrichtserlaubnisscheines 
hat mit bel Beginn des Unterrichts und danach un- 
aufgefordert allé 2 ^onate Namen und Wohnung seiner 
Schiiler zu melden. Es ist fiir jeden einzelnen Fall 
anzugeben,wo der Unterricht abgehalten wird. Der 
Unterricht unterliegt meiner Aufsicht.

Die Verwaltungsgebiihr von 6 zl.(in Worten 
sechs Zloty) ist entrichtet worden.

Unterschrift:

Siegel
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IX.

Die Deutsche Sprache in den polnischen Schulen

ist eine umstrittene Angelegenheit.Man trifft im- 
mer wieder deutsche Beamte,die sich für Einführung 
der deutschen Sprache in der polnischen Schule ein- 
setzen.Sie begründen ihre Ansiçht damit,dass die 
Deutschen (gemeint sind die Reichsdeutschen) eine 
Erleichterung hatten,wenn die Polen deutsch konnten. 
Dem ist entgegenzuhalten; Die Auswirkung eines deut
schen Sprachunterrichts in den polnischen Volks- 
schulen wird erst nach Jahren eintreten,dann auch 
nur schwach.Bei dieser Sachlage ist es bestimmt 
vorteilhafter, wenn die Beamten inzwischen t va 
polnisch lernen. Ausserdem ist aus den Erfahrungen 
der preussischen Polenpolitik her bekannt,dass die 
Zweisprachigkeit für die Polen eine ungeheure 
wirtschaftliche Überlegenheit bedeutete,die sich 
auch politisch gegen das Deutschtum auswirkte.Wenn 
der polnische Volksschüler des Generalgouvernements 
einen Beruf ergreift,der seiner Vorbildung ent- 
spricht,braucht er keine deutsche Sprache.Sollte 
er bei einem deutschen Arbeitsgeber (auch einer 
deutschen Behdrde) eingestellt werden,so wird in- 
folge der Überlegenheit des Arbeitsgebers eine Ver- 
stândigung ohne weiteres moglich sein. Vom rein 
padagogischen Standpunkt aus gesehen,ist die Premd- 
sprache in der Volkschule eine Übertreibung des 
Strebens nach allgemeiner Bildung.Ganz abgesehen 
ist bei diesen Überlegungen davon, dass sich die 
deutsche Verwaltung den etwaigen Vorwurf, germa- 
nisieren zu wollen, ersparen will.
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Ob in den Fachschulen un der Beherrschung der 
technischen Ausdrücke willen und in den Handels- 
schulen um der Handelskorrespondenz willen Deutsch 
ais Fach getrieben werden soll,bedarf genauer 
Überlegung. Das ware erst zu entscheiden,wenn 
die staatliche Struktur endgültig festgelegt ist. 
In jeden Faile dürften aber auch dann nicht so 
viele zweisprachige Polen heranwachsen,dass dar- 
aus ein allgemeiner wirtschaftlicher und politi- 
scher Vorsprung fur die polnfsche Gesantheit er- 
wiichse. Dagegen miissten die Deutschen,die spater 
in irgendeiner Weise hier tatig sein soilten,zwei- 
sprachig gemacht werdeh - selbstverstandlich nit 
Verhinderung irgendeiner Polonisierung.

Es ist bezeichnend,dass die Polen,die bisher 
die deutsche Sprache verachtet und verdanmt haben, 
jetzt in allen Tonarten un dereń Einführung ais 
Unterricht bitten. Sowohl Vertreter von Volks-als 
auch von Fachschulen sind hier des ofteren darun 
vorstellig geworden.Insbesondere sieht nan aber 
die Handelsschulen als geeignete Institute an,eine 
zweisprachige Intelligenz heranzubilden.Selbst die 
Schneiderinnenschule in Radon und das Kindergârtne- 
rinnenseninar in Ostrowice haben nehrnals und ein- 
dringlich un Einführung der deutschen Sprache als 
Fach nachgesucht. Es ist ganz offensichtlich,dass 
hinter diesen nachtigen Schrei na.ch der deutschen 
Sprache ein<* e nheitlich geleitete Kulturpolitik 
steht,nit den Ziel,die deutsche Sprache gegebenen— 
falls als wirtschaftliche und politische Waffe be- 
nutzen zu konnen.Der Pole will bestinmt nicht deutsch 
lernen,um sich die Kulturwerte des deutschen Sprach- 
kreises anzueignen,sondern un bei gegebener Gele- 
genheit nit Hilfe der deutschen Sprache polnische 
Propaganda zu treiben.
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Es ist deshalb z.Zt, auf jeden Fall richtig, 
dass in keiner polnischen Sohulgattung deutscher 
Sprachunterricht gestattet wird. Das Amt des 
Generalgouverneurs,Abteilung " Wissenschaft,Er- 
ziehung und Volksbildung " hat zu dieser Frage 
im Erlass vom 9.April 194o - K.Z1. 164o/4o fol- 
gendes angeordnet:

"Es liegt Veranlassung vor, darauf hinzu - 
weisen,dass in den polnischen Volks,-Fach-und 
Gewerbeschulen kein Deutschunterricht erteilt 
werden darf. Soweit es auch ohne Zwang und in 
ünkenntnis der Bestimmungen eingeführt wurde,ist 
er sofort einzustellen.”

Die Bestimmungen dieses Erlasses sind im 
Distrikt Radom durchgeführt worden.
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X. Das Verhaltnis zwischen Schale and Kirche

ist im Distrikt Radom ein zufriedenstellendes. Durch eine An- 
ordnung des Vorgângers des Berichterstatters Ends Januar 1940 
war den Geistlichen der Unterricht in den Volksschulen unterr- 
sagt worden.

Am 21<Februar sprach der Professor Dr,Swiderski als Ab- 
gesmdter des Weihbisch~’fs von Kielce vor, um unter Vorlegung 
eines Gesuches des Weihbischofs die Aufhebung dieser Anord- 
nung zu erreichen, Das Gesuch des Weihbischofs soil wegen sei
ner grundsâtzlichen Bedeutung hier im Wortlaut Fnô'eführt wer- 
den.
Es lautet:
’’Die Dibzese in Kielce Kielce, den 13,Febr.40

Nr.-437/40
An S.H. Herrn Chefs des Distrikts Radom.

Von unseren Herren Pfarrer-Religionslehrern die bisher 
in den Volksschulen des Kreisschulinspektorates Kielce tâtig 
waren, erfahren wir, dafî man ihnen amtlich anheimgestellt 
hatte, sich der Erteilung des Religionsunterrichtes bis auf 
weiteres zu enthalten. Die diesbezügliche Bekanntgatre erfolgte 
durch den .Herrn Kreisschulinspektor in Kielce mit dem besonde- 
ren Bemerken, dieser Unterricht werde nunmehr den Pflichten 
weltlicher Krâfte obliegen.

Da wir uns im Gewissen fiir die religiose Unterweisung 
und Erziehung der schulpflichtigen Jugend verantwortlich fiihlen 
moge es uns gestattet sein, einer derartigen Behandlung des Re- 
ligionsunterrichts unsere Bedenken entgegenzubringen,

Aus amtlichen Kundgebungen hochster Behórden des General- 
gouvemements, sowie auch personlichen Konferenzen mit diesen 
anlàÆlich offizieller Besuche bei ihnen, glaubten wir folgem 
zu dürfen, dafî der religiósen Unterweisung und Erziehung der
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Bedeutungere

an ausschliefilich

u'c-. Jû.ju.g.j.soitons dioso- Bch*'T’.';.Qn. kolao .Bcdenken gegej 
Uberstehen — im Gegenteil: man war nicht abgeneigt, eine. 
solchen Unterweisung gerade in heutigen 
ten eine ganz b e s o n d 
zuzusprechen,

Sine Übergahe dieses Unterrichts 
weltliche Lehrkrdfte dUrfte unseres Erachtens nach mit 
dieser Meinung in '"iderspruch stehen.Nach bisher geltenden 
Schulyerordn'ungen wurde die religiose Unterweisung in den 
Volksschulen fast ausschlieBlich von Priestorn.^^^azu n 

nicht nur die notwendigen Vorkenntnisse, sondern auch eine 
be sonde re padag.ogisch-didaktische_ Schulung besafien.Die 
weltlichen Lehrkrafte hatten an der Erteilung des Religi
onsunterr ichts kein .Intéressé — darum fehlt ihnon auch 
vo11standig die dazu erforderliche katechetische Ausbil-
dung und didaktische(Ausbildung)Praxis. In sehr wenigen 
Fallen Ubertrug man solchen Lehrkrdften ausnehmsweise den 
Religionsunterricht, aber erst nach erfolgreicher Absol- 
vierung eines besonderen katechetischen Fachkursuses.

Vorstehend beschriebexe Tatsache ist aus den diesbezUg- 
lichen staatlichen Schulgesetzen zu ersehen,die in den vor
handenen Gesetzsammlungen leicht auffindbar sind.Sollte 
nun tatsâchlich die Erlaubnis fiir religibse Unterweisung 
auf weltliche Lehrkrafte begrenzt werden, dann ist dieser 
Unterricht infolge Mangels an vorgebildeten Lehrkraften in 
Frage gestellt*

Es mbge uns noch gest.attet sein zu bemer'ken,daB Uhn- 
liche Vorschlage im Distrikt Krakau vorlagen - aber aus 
oben angeftihrten GrUnden zu Gunsten der bisherigen Schul- 
ordnung entschieden wurden.

Nebenbei mochten wir bemerken. daB die Herren Pf^rrer 
als berufsmafiige Katecheten an die Schulen beordnet wurden 
da nur eine derartige Behandlung der Schulpflichten die
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Garantie für die Aussichten eines moralischen und padago- 
gischen Erfolges gab,

dürfen daher den Wunsch aussprechen, daB die be- 
tref fende Verordnung, durch die der Religionsunterricht in 
seinem Je sen getroffen wird, wohlwollend und im Sinne der 
Anpassung der bisherigen Verhaltnisse entschieden wird

Mit vorzüglicher Hochachtung 
gez. Unterschrift."

Daraufhin wurde dem 'ïeihbisçhof unter den 26»II„1940 folgen
der Bescheid erteilt:

■’Seiner Ex,Herrn Weihbischof und Generalvikar 
der Diozese Kielce, in K i e. 1 c e a

Ich erhebe keine Bedenken dagegen, daB die Geistlichen. 
die bisher Religionsunterricht in den Volksschulen erteilt 
haben, dies fernerhin tun, Allgemeine Voraussetzung dafür ist, 
daB sich die G-eistlichen.-jeder politischen Betâtigung enthal- 
ten. Die weltlichen Lehrkrâfte, die die erforderlichen Vor- 
aussetzungen für die Erteilung des Religionsunterrichts er- 
füllen Oder bisher Religionsunterricht erteilt haben, sind 
nicht-durch Geistliche abzulosen. Die Geistlichen, die bisher 
ncch keinen Religionsunterricht erteilt haben, sollen zunâchst 
nicht herangezogen werden, Uber diese Angelegenheit habe ich 
vom Herrn Generalgouverneur eine Entscheidung erbeten. Des- 
gleichen werde ich in der Prage des Religionsunterrichts an 
Eachschulen eine Entscheidung des Herrn Gen.Gouvrabwarten. 
Ich habe samtliche Kreishauptleute meines Distrikts ent- 
sprechend ange^iesen, Au.ch die Besoldung^wird noch ent
schieden werden

gez. Dobbermann”
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Ele Absohïift, aie an die Kxeishaaptleute ging, batte folgenden 
Zusatz:
Es ist da_ür Sorge zu tragen, daB in der Pragę der Erteilung 

des Religionsunterrichtes durch Geistliche keinerlei Sonder- 
maûnahmen getroffen werden, die geeignet sind, Unruhe zu stif- 
ten.

gez. Dobbermann”»
Im Bericht vom 26.Bebr.1940,11-1213/50 an die Abteilung 

Wissenschaft,Erziehung und Volksbildung im Amt des Generalgouv. 
warden zu diesem Gegenstande u.a.folgende Ausführungen gemacht: 

Zu. den beiden Punkten, über die ich die Entscheidung des Herrn 
Generalgouvemeurs erbitte,mâche ich noch folgende Ausführungen: 
l.)Zur Verwendung der jungen Geistlichen, die eben die Ausbil- 
dur.g abgeschlossen haben:

Es besteht das offenbare Bestreben der Geistlichkeit, sich 
grundsâtzlich als allein zustandig für die religionsunterricht- 
liche Versorgung der Schulen geltend zu machen. Das war auch aus 
den.sehr geschickten Worten des Kanzlers der Kurie deutlich zu 
merken. Die poln,Geistlichkeit hait sich gewiss z.T.aus allgemein 
religios.-weltanschaulichen Beweggründen für die religionsunter- 
richtliche Versorgung der Kinder besser geeignet*. als die welt- 
lichen Lehrer, die bekanntermaBen z.T.,soweit links eingestellt 
waren, daB die bisherige poln.Republik den groBten Lehrerver- 
band aufloste. Aber die Geistlichen streben doch wohl haupt- 
sâchlich aus politischen Gründen nach einer ausschlieSlichen 
Verwendung im Religionsunterricht. Die Erfahrungen der preuBi- 
schen ^olenpolitik haben gelehrt,.daB die poln.Geistlichen die Re
ligion immer zu politischen Zwecken miBbraucht haben, wie ja 
auch bewiesen ist, daB an den Greueltaten gegen die Volksdeutschai 
wâhrend des Polenfeldzuges die Geistlichen nicht unbeteiligt wa~ 
ren. Besonders die jungen Geistlichen werden in chauvinistichem 
Überschwang zu politischer Betatigung im Religionsunterricht nei- 
gen. BekanntermaBen ist durch Schulrevisionen nur schwer festzu-



stellen, was mit einem geschickt getarnten Religionsunterricht 
in Wirkliohkeit dargeboten wird. M.E. kann es nicht von Vorteil 
sein, mit den jungen Geistlichen, an dereń politschen Loyalitat 
mit Recht gezweifelt werden muB, eine Jugendftihrerschicht in die 
Schule hereinzunehmen. Ich darf deshalb vorschlagen, die Eragen 
der Beschaftigung der jungen Geistlichen hinhaltend zu behan- 
deln.
2 J Zum.Religionsunterricht in den Fachschulen:
In poln.Fachschulen war bisher im Gegensatz zu den reichsdeut- 
schen Verhaltnissen Religionsunterricht obligatorisch einge- 
fiihrt und wurde hauptshchlich von Geistlichen erteilt.Wenn diese 
Regelung in der bisherigen poln.Republik sicher nur kirchenmacht- 
politische Gründe hatte, so werden sich mit diesen nun ’jedoch . 
auch nationalpolitische Gründe antideutscher Barbung verbinden. 
Aus den Geistlichen in den Fachschulen wird sich ohne Zweifel 
eine Führerschicht für die nachschulpflichtige Jugend bilden. 
M.E.dürfte deshalb Religionsunterricht in den Fachschulen durch 
Geistliche grundshtzlieh nur dann genehmigt werden, wenn allge- 
meine Gründe der groBen Politik es unumganglich notwendig er- 
scheinen lassen. Ich darf urn eine alsbaldige Bescheidung in 
Sinne dieses Berichtes bitten.

Zum SchluB muB ich noch die Erage der Besoldung für die 
religionsunterrichtliche Tatigkeit der Geistlichen in- den Schu
len berühren. Nach meinen Informationen war eine groBe Anzahl 
Geistlicher etatmaBig als Religionsle hr er angestellt„und nach 
denselben Gehaltsstufen wie die Lehrer besoldet. Wo kein etat- 
maBiger geistlicher Religionslehrer angestellt war, - wie auf 
dem flachen Lande in haufigen Fallen - gaben die Geistlichen 
bei den Pfarramtern neben nebenamtlichen Unterricht .und wurden 
dafür vom Stsate für die Stunde mit l__zl. entlohnt. Wo kein 
Priester hingelangen konnte und auch kein Volksschullehrer mit 
der missio canonica vorhanden war, wurde der Religionsunterricht 
nebenamtlich von solchen Volks schullehrem erteilt, die die
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kirchlicnen Vorpu.asetzungen erfüllt en, und erhielten vom Staate 
eine Stundenentlohnung von 5 zl. Bei manchen Dienststellen 
herrscht die Auffassung, die etatsmâBigen Religionslehrer dürften 
ans grundsatzlichen Erwagungen heraus vom Staate kein Gehalt be- 
kommen, und auBerdem nahmen die Sonderberechnungen der Stunden- 
gelder für die nebenamtlichen geistlichen Religionslehrer mehr 
Zeit in Anspruch^ als bei dem Mangel an Arbeitskraften verant- 
wortet werden koma,

Demgegeniiber komte folgende Überlegung angestellt werden: 
Der geistliche Religionslehrer, sowohl der etatsmaBige als auch 
der nebenamtliche, erteilen schulplanmhBig Religionsunterricht. 
Dueser unterliegt, wie jeder andere Unterricht, der Beaufsichti- 
gung durch die staatlichen Schulaufsichtsorgane.Der Geistliche T 
zum mindesten der etatsmaBig beschaftigte - erwirbt 4n seiner ' 
Eigenschaft als Religionslehrer im Schulunterricht Staatsbeamten- 
eigenschaft und müBte sich wie jeder andere Beamte gegebenenfalls 
einer beamteneidlichen Formel unterwerfen. Qb das letz.te in der 
poln.Republik der Fall war,ist mir nicht bekannt.Wenn aber dem 
geistlichen Religionslehrer in den Scholen Beamteneigenschaft 
zukame, dann müBte er logischerweise auch vom Staate bezahlt wer- 
c.en. Ich personlich neige zu der Ansicht, daB die Geistlichen^dio 
schulplanmaBigen Religionsunterricht erteilen, aus der Staatskasy 
se besoldet werden bzw.Stundengelder erhalten mUBten.

Unter dem 15„April 1940 gab die Abt.Wissenschaft Erziehung 
und Volksfrildung im Amt des Gene ralgouve meurs an aile Distrikts- 
chefs folgendes Rundschreiben heraus:

"Es besteht Veranlassung, noch einmal eindringlich da::-uf 
hinzweisen, daB sich der Herr Generalgouverneur die Entscheidung 
Uber samtliche Fragen,welche die kirchlichen und konfessionellen 
Angelegenheiten im Gen.Gouv.betreffen,unmittelbar vorbehalten hat. 
Die Leiter der Abteilungen fur das Schulwesen in den Âmtern der 
Distriktschefs wurden in diesem Sime unterrichtet.Dennoch werden 
aus verschiedenen Kreisen MaBnahmen der Kreisschulbehbrden gemel- 
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det, welche die S te Hung des Raligionsunterrichtes und der Re- 
ligionslehrer an den poln. undjukr.Volksschulen in grundsâtzlicher 
Weise bertihren*

Abgesehen davon, daS solchc Sonderregelungen zajneist vol- 
lig verschieden'na Ergebnissen geführt habenÿwidersprechen sie 
den verbindllchon Richtlinien des Herrn Generalgoavemeurs, 
denen zufolge.auf dresem Gobie te vorlaufig Inderungen nient ein- 
treten sollen» Ich bitte daher, aile Kreisschulrâte mit den an- 
geführten Richtlinien vertraut zu machen und aie anzuweisen, et- 
waige Verfugungen, die don ontgegenstehen, unter Wahrung des 
Ansehens des Amtes sofort abzusetzen»

Was die Besoldung der eiatsmafîigen Religionslchrer anlangt. 
so gelten fur dièse die allgemeinen.Richtlinien fur die Besol
dung der polriischen und ukr. Lehrer a

Auch hinsichtlich der Pflichtstundenzahl und der Stunden- • 
vergütung an die Pfarrer bleibt es bis auf weiteres bei den 
biche r ü'blichen RegeLl-ungen^

Lehrkraft e voll beschaftigten ais nuch dis sogen.Katecheten, 
in landlichen Schulen beschhftigt Waren» Sio werden wie bis- 
aus dem Etat der- Schulve rwał tang bezahlt, In den Rac hsc hu
bie ibt der Religionsunterricht aufgehoben; das entspricht

geze H i g e 1 k e
Rie Lago ist nunmohr im Bistrikt Radem folgendc: Aile 

G-eistlichenj, die ver Ausbruch des Krieges Religionsunterricht 
erteilt haben,haben den Unterricht wieder aufgenommen,howohl die 
als 
die 
her 
len
einer fernmundlichen Zustimmung der zustündigen Abteilung im 
Amt des Generalgouverneurs„

Nach eânem Ruadschreiben dieser Stelle vom 25.4,1940 
kaZI„2204/40 sind nach all&ahrlichem Branch fur den Sakraments.* 
empfang.bei der Firmung scholfreie Tage anzucitlncruBas wird ge- 
sebohen»

Übçr die sonstige Tatigkeit der Geistlichen 1st hier be- 
kaniit gev/orden, daJ3 sie mehr als bislier in Hausseelsorge besteht, 
offenbar deshalb, weil dabei mehr als in ôffentlichen Gottes- 
diensten Gelegenheit für nationale Bestrebungen besteht.Hier 
ist die grëfîte Aufmerksamkeit der SicherheitsbehÔrden geboten.

y.
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XI

Die Lehrerbesoldung

tràgt den Charakter einer Vergiitung nach der Verordnung vom
3. November 1939 über die Gewahrung von Vergiitungen an wieder- 
beschaftigte ehemals polnische Beamte. Die Lehrer gelten bis 
zur Regelung ihrer Rechtsverhàltnisse nicht als Beamte. Die 
Beststellung der Vergiitungen regelt sich nach § 1 Ziffer 6 
^er Verordnung vom 6Ü Dezember 1939 zur Durchfiihrung der Ver- 
ordnung vom 3 «November 1939. Danaoh ist die den Beamten fiir 
den Monat August 1939 gezahlte Oder zustehende Vergiitung wel
ter zu gewâhren. Die Grundlage der Gehaltsherechnung fiir die 
Lehrer war im Monat August 1939 die Verordnung des Prâsidenten 
der polnischen Republik vom 28.0ktoher 1933 betreffend Ver
giitung der staatlichen Angestellten.

Diese Verordnung unterscheidet 12 Gehaltsgruppen, von de- 
nen die 12. die niedrigste war.

Die Lehrer gehbrten in die Gruppen 11-7, und konnten mit 
besonderer Genehmigung des Ministers z.T. auch in die Gruppe 
VI aufriicken.

Die monatliche Vergiitung war in den einzelnen Stufen fol-
gendei

Gruppe XI « 130 Zl.
, « X 160 u

H IX = 210 »

Ił VIII» 260 n

» VII = 335 it

1) VI « 450 ti
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In der Grappe VI waren sehr wenige Lehrer,Diese 
Grappe warde von der deatschen Verwaltang ganz ge- 
strichen.Hingegen warde in einer Dienstbesprechung 
der Schalabteilangsleiter der Distriktschefs in der 
zastandigen Abteilung des Generalgoavernea s im 
Beisein von Vertretern der Finanzabteilung die Grap
pe XI mit ljo Zl.für die heatigen Verhâltnisse als 
nicht aasreichend befunden. Die Lehrer dieser Grap
pe sollen in die nèlchsthohere Gruppe mit 16o Zl. 
eingegliedert werden.Das ist im Distrikt Radom zar 
Durchfahrang angeordnet worden.

In den Haushaltangsplan der Schalverwaltang des 
Distrikts Radom sind für Vergütongen an polnische 
Lehrer 12.345.oooZl.eingesetzt worden.

Die Vergiitung far die deatschen Lehrkrâfte er- 
folgt nach folgenden Gruppen:l.reichsdeutsche abge- 
ordnete Lehrer, 2.reichsdeatsche Ruhestândler, 3. 
reichsdeatsche Laienlehrkrâfte,4.volksdeutsche aus- 
gebildete Lehrerkrafte,5.volksdeatsche Laienkrafte, 

Dach den letzten Besprechungen in Krakaa soli 
folgende Regelang im einzelnen statthaben:
1. ) Den angestellten reichsdeatschen Lehrern and 
Schalamtsbewerbern,die zur Dienstleistang in das 
Generalgoavernement abgeordnet sind and ihre Bezüge 
angekürzt von ihrer bisherigen Dienststelle weiter 
erhalten,werden Beschâftigangsvergütangen nach den 
Abordnangsbestimmangen und die sonstigen Vergü- 
tungen nach den im Generalgoavernement geltenden 
Vorschriften gewâhrt.
2. ) Reichsdeatsche Lehrkrâfte, die sich im 
Rahestand befinden, oder aus ihrem Dienst aasge- 
schieden sind, erhalten auf die Daaer ihrer Ver-



wendung in den besetzten polnischen Gebieten Be- 
ziige in Hóhe des letzten Diensteinkommens, das sie 
vor Versetzung in den Ruhestand bzw. vor Bee^àigung 
ihres Beamtenverhâltnisses bezogen haben,zuzuglich 
der fur neuberufene Angestellte festgesetzten Ver - 
gütungen. Die Versorgungsgebührnisse werden ange- 
rechnet.
3. ) Reichsdeutsche Laienlehrkrafte erhalten auf die 
Bauer ihrer Verwendung im Generalgouvernement Ver - 
giitungen nach Massgabe der TOA.Eingangsgr.VI zu- 
züglich der fur neu berufene Angestellte festge- 
setzten Vergütungen.

Nach drei-sechs monat.Bewahrung ist ein Auf- 
rücken in Vergütungsgruppe V moglich.
4. ) Für volksdeutsche Lehrer,die ais wiederbeschaf- 
tigte ehemals polnische Beamte Oder Angestellte an- 
zusehen sind,gelten grundsatzlich die bezüglichen 
Bestimmungen der Verordnungen vom 3.11. 1939 bzw. 
6.12.1939 (Vbl.GGprS 28-bzw.S 12o),die Vergütungen 
sind jedoch nach Gehaltsklasse derart neu zu bemes- 
sen,dass hierdurch eine Schlechterstellung dieser 
volksdeutschen Lehrer gegeniiber den im folgendem Ab- 
satz angeführten volksdeutschen Lehrkraften ver - 
mieden wird.

Bies kann durch die Einstufung in die Stufen 
VI bzw.VII der poln.Lehrerbesoldungsverordnung er- 
reicht werden,wobei im einzelnen die mit Erlass der 
Abtlg.Finanzen im Amt des G.G. vom 15.3. 194o(Fin 
P 15oo/167 ) genehmigte Zulage zu regulierendem 
Ausgleich herangezogen werden sollen.
5. )Auf volksdeutsche Lehrkrafte,die neu eingestellt 
werden, finden die Bestimmuj...t_, a der Tarifordnung 
für deutsche Angestellte im offentlichen Bienst vom 
21.1. 1940 ( VBL.GGp. S. 49 ) Anwendung.Eingapgsgr. 
Vi ; nach drei - sechs monat.Bewahrung ist ein



Aufrücken in Vergütungsgruppe V moglich.
a) Volksdeutsche Leiter einer drei-bis sechsklas- 
sigen Schule erhalten eine jahrliche Zulage von 
48o.- Zl.
b) Volksdeutsche Leiter einer Schule mit sieben 
oddr mehr Klassen erhalten ihre Entlohung nach 
Massgabe der Vergütungsgruppe IV der TO.A.
c) Volksdeutsche Kreisschulrate erhalten ihre Ent- 
lohnung nach Massgabe der Vergütungsgruppe IV der 
TO.A.

Bei bes.Bewahrung ist ein Aufrücken in die 
Vergütungsgruppe III moglich.
d) Volksdeutsche Kreisschulrate mit abgeschlos- 
sener Hochschulbildung erhalten ihre Entlohnung 
nach Massgabe der Vergütungsgruppe III der TO.A.
e) Volksdeutsche Lehrer an Hoheren Schulen,welche 
die voile Lehrbefahigung für Hohere Schulen be- 
sitzen,erhalten ihre Entlohnung nach Massgabe dor 
Vergütungsgruppe III der TO.A.
6. ) Auf volksdeutsche Laienlehrkrafte finden gleich- 
falls die Bestimmungen der Tarifordnung für deut- 
sche Angestellte im offentlichen Bienst vom 21.1.4-0 
(VBL.GGP.S.49 ) Anwendung,im Allgemeinen Vergütungs
gruppe III ins bes. Fallen VI.
7. ) Volksdeutsche und Peichsdeutsche Kindergart- 
nerinnen erhalten ihre Entlohung nach Massgabe der 
Bestimmungen der TO.A.

Leiterinnen grosserer Kindergarten VII,sonst 
VIII. Lie Kreisschulrate des Bistrikts,die nach der 
Verordnung vom 25.April 194o Fin.Wis.lo6o-l die Be- 
rechnung der Gehalter vorzunehmen haben,sind be- 
auftragt worden, erstmalig die Junigehalter nach 
diesem Masstabe zu berechnen,Bisher sind in den
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